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Dieſe Preemitteilung als offener Brief ritet  an die geſamte Bevölkerung Saſens. 

Der Mieldeute Rundfunk (MDR) beritete in dem unten benannten Artikel und 
Fernſehbeitrag über die Bekanntgabe zur Eröffnung der Wahllisten der originären 
Gebietskörpera in einer derart verfälenden Weiſe, daſs es einer Ritigsteung 
bedarf.

Zu beanstandender Preeberit vom 21. Mai 2021:

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/reichsbuerger-missbrauchen-gemeinde-tafeln-
verfassungsschutz-100.html

Zu beanstandender Fernſehbeitrag vom 25. Mai 2021 19:00 Uhr:

„Reisbürger plakatieren in der Oberlau“
 https://www.mdr.de/video/mdr-videos/a/video-521430.html

Ritigsteung:

Die Bekanntgabe zur Eröffnung der Wahllisten der originären Gebietskörpera des 
öffentlien Rets ist innerhalb des Territoriums des Bundesstaates Saſens als eine 
öffentlie Bekanntmaung gemäß § 134 des örtli gültigen Strafgeſebues zu ſehen 
und wird bei jeder böswiigen Beädigung au als Wahlbehinderung begriffen und zur 
Anzeige gebrat. In dieſem Zuſammenhang ist das retmäßige Zustandekommen der 
originären Gebietskörpera naweisbar.  

Steungnahme:

Offenbar erzeugt die retmäßige Benuung der öffentlien Anlagtafeln bei den 
Initiatoren dieſes Preeberites und Fernſehbeitrages Unbehagen, obwohl dieſe 
Anlagtafeln öffentlies Eigentum nd. Es wird im Berit und Fernſehbeitrag  
verſut, einen Mißbrau zu untersteen, der nit gegeben ist. Die Nuung öffentlier 
Anlagtafeln und anderer öffentlier Steen für die Bekanntmaung von Wahlen ist 
wohl eher normal als ungewöhnli. Ein Mißbrau läge nur dann vor, wenn die 
öffentlien Aushänge in Wirklikeit privat wären oder es  bei dieſen Aushängen nit 
um die Bekanntmaung geſelier Wahlen handeln würde.
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Das vermeintlie „Landesamt für Verfaungsu Saſen“ ist dem Preeberit zu 
Folge der Meinung, daß „Reisbürger“ gewalttätig ſeien und müt dies mit 
Statistiken. Einer wirklien Faktenprüfung in Bezug auf den Königli Säen 
Gemeindeverbund hält dieſe Behauptung jedo nit Stand.
 
Die Gebietskörpera des Königli Säen Gemeindeverbundes läßt bereits in 
ihrem Namen erkennen, daß es  hier um Wahlen innerhalb eines anderen Retskreiſes
handeln muſs, als den aus der Zeit des Nationalſozialismus zwien 1933 bis 1945, in 
welem der Begriff „Reisbürger“ ſeinen Urſprung hat. Eine derartige Verleumdung 
verbiet  der Königli Säe Gemeindeverbund grundſäli mit ſeinem 
Bekenntnis zum Völkerret, zu den Menenreten und verweist auf das 
höstriterlie Urteil aus dem Prozeß Tieen vom 6. Januar 1947. 

Die Verwaltung des Vereinigten Wirtasgebietes hat ae von ihr abhängenden 
Vorkehrungen zu treffen, um na Möglikeit die öffentlie Ordnung und das öffentlie 
Leben der indigenen Saſen wiederherzusteen und aufretzuerhalten, und zwar, ſoweit 
kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beatung der Landesgeſee. Dies betrifft ae 
Boden- und Geburtsrete innerhalb der zum Gemeindeverbund gehörenden Gemeinden, 
deren indigene Einwohner und ae ſäen Gemeinden in denen gültige Landesgeſee 
Beatung finden müen.

Es ist anzuzweifeln, ob das „Landesamt für Verfaungsu Saſen“ in Bezug auf dieſe 
genannte völkerretlie Verpflitung ſeiner Aufgabe geret wird.  

Hiermit wird 

1. die Beweisführung für die paualen Anuldigungen gegen die 
Gemeindemitglieder

2. eine Reteherleitung insbesondere der wiederholten Duldung und offenkundigen 
Unterstüung des Behinderungsverſus freier Wahlen indigener Einwohner Saſens
oder

3.  eine Ritigsteung dur das „Landesamt für Verfaungsu Saſen“, 
als Untergliederung des Bundes ſeit dem 03. November 1992 in die Rete und Pfliten 
der Verwaltung des Vereinigten Wirtasgebietes eingetreten, gefordert. 
Dieſe Aufforderung ist an deen Prädent Dirk-Martin Christian geritet. 

Die Gemeindemitglieder 
des 

Königli Säen Gemeindeverbundes


